
Gewässerunterhaltung – was ist das?  
Was ist ein Unterhaltungsverband ?
* Rechtsgrundlagen, Aufgaben, Finanzierung
* Rolle der Mitglieder im Verband, Verbandswesen
* Fragen der Mitglieder u.v.m.

Verbändevorstellung im Mai 2025 in Aschersleben

Dirk Hendrich, Dipl. -Ing.

Geschäftsführer Unterhaltungsverband Westliche Fuhne/Ziethe

?
????



Unterhaltungsverbände in Sachsen-Anhalt
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- in Sachsen-Anhalt flächendeckend 28 
Unterhaltungsverbände

- Vorschaltgesetz zum Landeswassergesetz 
für die Unterhaltung der Gewässer 
zweiter Ordnung im Lande Sachsen-
Anhalt vom 26. November 1991 (GVBl., S. 
458 ff).

- Inkrafttreten: 03.12.1991 (an diesem Tag 
sind also alle UHV LSA gesetzlich 
gegründet) – durch die gemeindliche 
Mitgliedschaft getragen im Sinne des 
Gemeinwohls



Gewässerunterhaltung in Sachsen-Anhalt

In Sachsen Anhalt gibt es 28 Unterhaltungsverbände, 
ursprünglich wurden 30 UHV gegründet. Die 
Verbandsgründung erfolgte durch das Vorschaltgesetz 
zum Landeswassergesetz, also gesetzlich.

Fundstelle: „Vorschaltgesetz zum Landeswassergesetz für 
die Unterhaltung der Gewässer zweiter Ordnung im 
Lande Sachsen-Anhalt vom 26. November 1991 (GVBl., S. 
458 ff).

Im Speziellen: § 5 Abs. 2 des Gesetzes: „Für die 
Unterhaltung der Gewässer zweiter Ordnung sind durch 
dieses Gesetz Unterhaltungsverbände nach 
Einzugsgebieten entsprechend Anlage 2 gegründet.“
Fundstelle der Anlage 2: GVBl. LSA 1991, S. 466
Inkrafttreten: 03.12.1991 (an diesem Tag sind also alle 
UHV gesetzlich gegründet)

WGLSA_ID UHV AREA ha

1 Jeetze 109872,8123

2 Seege/Aland 71156,5790

3 Milde/Biese 97260,3228

4 Uchte 51858,1479

5 Obere Ohre 60082,5607

6 Aller 42044,1131

7 Untere Ohre 105555,6746

8 Tanger 53478,3304

9 Großer Graben 60493,6523

10 Ilse/Holtemme 96775,9954

11 Untere Bode 83593,1910

12 Elbaue 44290,7828

13 Trübengraben 56362,9552

14 Stremme/Fiener Bruch 79083,4737

15 Ehle/Ihle 82280,2412

16 Nuthe/Rossel 92568,1599

17 Taube/Landgraben 51525,8561

18 Selke/Obere Bode 87697,2922

19 Wipper/Weida 102608,4075

20 Helme 62428,6745

21 Untere Unstrut 52003,0910

22 Untere Saale 68920,3811

23 Westliche Fuhne/Ziethe 81911,3460

24 Mulde 75462,0697

25 Fläming/Elbaue 65269,5453

26 Schwarze Elster 65203,4659

27 Mittlere Saale/Weiße Elster 119580,4077

28 Weiße Elster 35939,3442

min: 35939,3442

max: 119580,4077
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28 Unterhaltungsverbände im Land Sachsen-Anhalt 
abgegrenzt nach Niederschlagsgebieten
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Quelle: gewässerkundlicher Landesdienst

Westliche Fuhne, Ziethe, Saale von unterhalb

Rothenburg (Saale-km 58,45) bis

Dröbel (Saale-km 33) beidseitig, von Dröbel

bis Saale-km 31 linksseitig - Niederschlagsgebiet des UHV nach 
WG LSA



UHV‘s im Gebiet der Stadt Aschersleben
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Grenzen UHV, 
Niederschlagsgebiet = jährlich 
festgelegt vom LHW



UHV‘s im Gebiet der Stadt Aschersleben
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Grenzen UHV, 
Niederschlagsgebiet = jährlich 
festgelegt vom LHW



Organisation im Verband – Mitgliedschaft UHV Westl. Fuhne/Ziethe
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Mitgliederverzeichnis

UHV Westliche Fuhne/Ziethe

Lfd. Mitglied

Nr.

Landkreis Salzlandkreis

1. Stadt Könnern

2. Stadt Bernburg

3.  Stadt Nienburg

4. Verbandsgemeinde Saale/Wipper

5. Stadt Aschersleben

Landkreis Anhalt-Bitterfeld

6. Einheitsgemeinde Stadt Zörbig

7. Stadt Sandersdorf-Brehna

8. Stadt Bitterfeld-Wolfen

9. Stadt Südliches Anhalt

10. Gemeinde Osternien-

burger Land 32 Mitglieder am 1.1.2010

11. Stadt Köthen 26 Mitglieder ab 1.9.2010

20 Mitglieder am 1.1.2011 

Landkreis Saalekreis 18 Mitglieder ab 1.1.2010 rückwirkend

wegen Einheitsgemeinde

12. Einheitsgemeinde Petersberg

13. Einheitsgemeinde Kabelsketal

14. Stadt Wettin-Löbejün

15. Stadt Landsberg

16. Stadt Halle

Landkreis Mansfeld-Südharz

17. Einheitsgemeinde Stadt Gerbstedt

18. Stadt Arnstein



UHV Westliche Fuhne/Ziethe
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18 Gemeinden im Verband



Organisation im Verband – Mitgliedschaft  UHV Wipper Weida
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Unterhaltungsverband Wipper- Weida 

Liste  der Mitglieder   prozentualer Anteil  (2024)

1 Allstedt 0,98

2 Arnstein 10,50

3 Aschersleben 8,37

4 Bernburg 0,54

5 Falkenstein 2,29

6 Gerbstedt 0,72

7 Harzgerode 4,52

8 Hettstedt 4,70

9 Eisleben 8,96

10 Mansfeld 13,32

11 Mücheln 0,32

12 Querfurt 7,42

13 Salzatal 0,23

14 Sangerhausen 7,39

15 Seegebiet ML 8,43

16 Südharz 2,82

17 Teutschenthal 0,37

18 VBG Mansf. Grund 5,90

19 VBG Saale-Wipper 3,80

20 VBG Weida Land 8,42

100,00



Organisation im Verband – Mitgliedschaft UHV Untere Bode
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19 Mitglieder (5 Verbandsgemeinden und 14 Einheitsgemeinden)

in den Kreisen Harzkreis, Salzlandkreis und Bördekreis

Mitglieder Anteil in %

Salzlandkreis

EG Aschersleben 0,08

EG Bernburg 1,28

EG Bördeland 1,57

EG Calbe 0,03

EG Hecklingen 10,12

EG Nienburg 3,35

EG Seeland 0,04

EG Staßfurt 18,54

VG Egelner Mulde 14,91

VG Saale/Wipper 3,68

Harzkreis

EG Halberstadt 0,06

EG Huy 0,14

VG Vorharrz 6,61

Bördekreis

EG Hohe Börde 0,02

EG Oschersleben 12,06

EG Sülzetal 0,96

EG Wanzleben 16,18

VG Westliche Börde 10,20

VG Obere Aller 0,17



Organisation im Verband – Mitgliedschaft Selke/Obere Bode
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Das Verbandsgebiet umfasst die Niederschlagsgebiete der Gewässer Selke und Bode, beidseitig von 
der Staumauer der Talsperre Wendefurth bis zur Einmündung der Selke



UHV Westliche Fuhne/Ziethe
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Gewässernetz UHV



UHV Westliche Fuhne/Ziethe
Rechtsaufsicht: Salzlandkreis- Untere Wasserbehörde
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UHV Westliche Fuhne/Ziethe
Rechtsaufsicht: Salzlandkreis- Untere Wasserbehörde

Kennzahlen des Unterhaltungsverbandes „Westliche Fuhne-Ziethe“ Stand 2024

Gesamtfläche: ca. 82.000 ha davon 3000 ha beitragsfrei, entwässern in 
Bundeswasserstrasse Saale     

*Beitragsfläche: ca. 79.000 ha      *Einwohner in beitragspflichtigen Flächen 

per 31.12.2023                 97.220 EW

*Gewässerlänge:  ca. 650 km, da ist die Strecke von Peißen bis Warschau oder 
Göteborg oder Udine

*Schöpfwerke: 2 Stück (Gröna und Glauzig/Rohndorf)

*Mitglieder

die Gemeinden/Verbandsgemeinden im Verbandsgebiet/Niederschlagsgebiet

ab 01.01.2011 - 18 Gemeinden (anteilig ihrer Fläche) in den Kreisen Salzlandkreis, 
Anhalt-Bitterfeld, 

Saalekreis, Mansfeld-Südharz und Stadt Halle – INSGESAMT 18 MITGLIEDER

Dezember 2024 Dirk Hendrich 14



UHV Untere Bode
Rechtsaufsicht: Salzlandkreis- Untere Wasserbehörde

Kennzahlen des Unterhaltungsverbandes „Untere Bode“ 

Gesamtfläche: ca. 83.280 ha davon 443 ha beitragsfrei, entwässern in 
Bundeswasserstrasse Saale     

*Beitragsfläche: ca. 82.836 ha      *Einwohner in beitragspflichtigen Flächen 

per 31.12.2023                 70.825 EW

*Gewässerlänge:  ca. 543 km

*Mitglieder

die Gemeinden/Verbandsgemeinden im Verbandsgebiet/Niederschlagsgebiet

19 Gemeinden (anteilig ihrer Fläche) in den Kreisen Salzlandkreis, Harzkreis, 

Bördekreis– INSGESAMT 19 MITGLIEDER
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UHV Wipper/Weida
Rechtsaufsicht: Landkreis MSH- Untere Wasserbehörde

Kennzahlen des Unterhaltungsverbandes „Wipper/Weida“ 

Gesamtfläche: ca. 102.000 ha 

*Beitragsfläche 2. Ordnung: ca. 88.000 ha      

*Einwohner in beitragspflichtigen Flächen 

per 31.12.2023                 97.220 EW

*Gewässerlänge:  ca. 731 km

*Mitglieder sind die Gemeinden/Verbandsgemeinden im 
Verbandsgebiet/Niederschlagsgebiet

20 Gemeinden (anteilig ihrer Fläche) in den Kreisen Salzlandkreis, Harzkreis,

Saalekreis, Mansfeld-Südharz – INSGESAMT 20 MITGLIEDER
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UHV Selke/Obere Bode
Rechtsaufsicht: Landkreis Harz- Untere Wasserbehörde

Kennzahlen des Unterhaltungsverbandes „Selke/Obere Bode“

Gesamtfläche: ca. 87.500 ha davon 12.000 ha entwässern in Gewässer 1. 
Ordnung und 75.500 ha in Gewässer 2. Ordnung

*Beitragsfläche: ca. 87.500 ha      *Einwohner in beitragspflichtigen Flächen 

per 31.12.2023                 97.469 EW

*Gewässerlänge:  ca. 795 km, davon 462 km natürlich und 332 km ausgebaut

*Mitglieder

die Gemeinden/Verbandsgemeinden im Verbandsgebiet/Niederschlagsgebiet

16 Gemeinden (anteilig ihrer Fläche) in den Kreisen Salzlandkreis, Harz, 

Mansfeld-Südharz– INSGESAMT 16 MITGLIEDER
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UHV Westliche Fuhne/Ziethe
Struktur Verband und Gremien
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Mitgliederversammlung
18 Mitglieder

wählt Berufene als

Mitglieder des Ausschusses
lt. Satzung 
UHV

Ausschuss
7 Mitglieder beruft

7 persönliche Vertreter beruft

wählt In 5 Schaubezirken

je 3 Schaubeauftragte

davon je mindestens ein

praktizierender Landwirt

Vorstand 5 P.
1 Verbandsvorsteher

1 Stellvertreter

3 weitere Personen & 3 pers.

Vertreter

Geschäftsführung

1 Geschäftsführer

GESAMT 1 Angestellte

10 MA Betriebshof Rechtsaufsicht:

1 Vorarbeiter Salzlandkreis, untere Wasserbehörde

7 Betriebshofarbeiter KEINE Fachaufsicht



UHV Westliche Fuhne/Ziethe
Kenndaten

Verbandsmitglieder:                                                18 gemeindliche Mitglieder

Ausschussmitglieder: 7 ordentliche aus den Reihen der Mitglieder

8 Berufene aus den Reihen der        

Interessenverbände 

Vorstandsmitglieder:                                                 5 (ehrenamtlich)

Gewässerschaubeauftragte:                                    15 (ehrenamtlich)

Geschäftsstelle – Verwaltung:                                     2

Geschäftsführung:                                               Dipl. Ing. D.Hendrich

MA Verwaltung, Kasse,GIS:                                C. Querfurth

Geschäftsstelle – Betriebshof:                                    8

Leitung:                                                                 1 Vorarbeiter sowie

7 Mitarbeiter der Gewässerunterhaltung
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UHV Untere Bode
Kenndaten

Verbandsmitglieder:                                                19 gemeindliche Mitglieder

Verbandsversammlung:                                           9 Berufene aus den Reihen der        

Interessenverbände 

Vorstandsmitglieder:                                                 5 (ehrenamtlich)

Gewässerschaubeauftragte:                                    10 (ehrenamtlich)

Geschäftsstelle – Verwaltung:                                     3

Geschäftsführung:                                               R. Lampert

MA Verwaltung, Kasse:                                       S. Hooge

Verbandstechniker:                                             Ch. Fessel

Geschäftsstelle – Betriebshof:                                    KEIN
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UHV Wipper/Weida
Kenndaten

Verbandsmitglieder:                                                20 gemeindliche Mitglieder

Ausschussmitglieder: 13   ordentliche aus den Reihen der Mitglieder

9  Berufene aus den Reihen der        

Interessenverbände 

Vorstandsmitglieder:                                                 5 (ehrenamtlich)

Gewässerschaubeauftragte:                                    21 (ehrenamtlich) in 7 Schaubezirken

Geschäftsstelle – Verwaltung:                                     2,75

Geschäftsführung:                                               Herr M. Gorges

Verbandstechniker:                                             1 Mitarbeiter

MA Verwaltung, Kasse:                                       Frau E. Hornung

Geschäftsstelle – Betriebshof:                                    9

Leitung:                                                                 1 Vorarbeiter sowie

8 Mitarbeiter der Gewässerunterhaltung
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UHV Selke/Obere Bode
Kenndaten

Verbandsmitglieder:                                                16 gemeindliche Mitglieder

Verbandsversammlung: 16 aus den Reihen der Mitglieder

5 Berufene aus den Reihen der        

Interessenverbände 

Vorstandsmitglieder:                                                 8 (ehrenamtlich)

Gewässerschaubeauftragte:                                    (ehrenamtlich)

Geschäftsstelle – Verwaltung:                                     2

Geschäftsführung:                                               Frau Nicole Gerhardt

Verbandstechniker:                                             Steffen Wieker

Geschäftsstelle – Betriebshof:                                    kein
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… was so alles passiert – überall im Land 

… hier war noch nie jemand !

… (z.B. am 8. August..) hier wächst noch Gras und es wurde noch nicht gemäht !

… mein Keller ist nass und auf dem Acker steht Wasser !

… das Unkraut vom Graben wächst in meinen Garten !

… wie das aussieht, soll das so bleiben ?

… und dafür bezahlen wir Geld, bei uns ist gar kein Graben !

… ich habe hier eine Rechnung von der Stadt; die haben mich zu ihnen geschickt !

… warum ist der Geldbetrag den die Stadt von mir haben will so viel höher als die 
Beiträge des UHV an die Gemeinde ?

… der Baum am Graben droht auf mein Grundstück zu fallen !

… hier muss mal wer was machen (kosten darf es nichts, aber schnell muss es gehen) !

… der Bach wächst immer mehr zu und es entsteht Geruchsbelästigung !

… da liegt ein Ast im Bach, und wenn es dann stärker regnet saufen wir ab !
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Begriff der Gewässerunterhaltung – geschichtliche Entwicklung

Preußisches Wasserrecht 1860:

Diese natürliche Last 
(Gewässerunterhaltung) darf der obere 

Grundbesitzer auf keinerlei Weise 

erschweren, also dem unteren das Wasser in 

keiner anderen Weise zusenden, als in 

welcher es von Natur fließt, oder in welcher 

es von Alters her geflossen ist, insbesondere 

auch nicht die Strömung heftiger oder 

reißender machen.

Quelle: Vortrag Herr Dr. Milch, MULE zum Tag der Gewässerunterhaltung in Sachsen-Anhalt am 30.08.2017 in Bülstringen
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Begriff der Gewässerunterhaltung – geschichtliche Entwicklung

Wasserhaushaltsgesetz 1957:

§ 28 

Umfang der Unterhaltung 

(1) Die Gewässerunterhaltung umfasst die 
Erhaltung eines ordnungsgemäßen Zustands für 
den Wasserabfluß und an schiffbaren Gewässern 
auch die Erhaltung der Schiffbarkeit. … 

Quelle: Vortrag Herr Dr. Milch, MULE zum Tag der Gewässerunterhaltung in Sachsen-Anhalt am 30.08.2017 in Bülstringen
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Begriff der Gewässerunterhaltung – geschichtliche Entwicklung

Wassergesetz DDR 1963:

Instandhaltung und Ausbau der Gewässer

§ 21 

(1) … Die Instandhaltung und der Ausbau der 
Gewässer dienen insbesondere der Sicherung und 
Steigerung der industriellen und 
landwirtschaftlichen Produktion, der Förderung 
der Fischerei und Schiffahrt, dem Schutz der 
Gesundheit, der Erholung der Bevölkerung und 
dem Schutz vor Hochwasser- und Eisgefahren. … 

Quelle: Vortrag Herr Dr. Milch, MULE zum Tag der Gewässerunterhaltung in Sachsen-Anhalt am 30.08.2017 in Bülstringen
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Begriff der Gewässerunterhaltung – geschichtliche Entwicklung

Wasserhaushaltsgesetz 1996:

§ 28 

Umfang der Unterhaltung 

(1) Die Unterhaltung eines Gewässers umfasst 
die Erhaltung eines ordnungsmäßigen Zustandes 
für den Wasserabfluß und an schiffbaren 
Gewässern auch die Erhaltung der Schiffbarkeit. 
Bei der Unterhaltung ist den Belangen des 
Naturhaushalts Rechnung zu tragen; Bild und 
Erholungswert der Gewässerlandschaft sind zu 
berücksichtigen. …

Quelle: Vortrag Herr Dr. Milch, MULE zum Tag der Gewässerunterhaltung in Sachsen-Anhalt am 30.08.2017 in Bülstringen
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Begriff der Gewässerunterhaltung – geschichtliche Entwicklung

Wasserhaushaltsgesetz 2009:

§ 39 

Gewässerunterhaltung 

Die Unterhaltung eines Gewässers umfasst seine Pflege und 
Entwicklung als öffentlich-rechtliche Verpflichtung 
(Unterhaltungslast). Zur Gewässerunterhaltung gehören 
insbesondere:  
1. die Erhaltung des Gewässerbettes, auch zur Sicherung 

eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses, 
2. die Erhaltung der Ufer, insbesondere durch Erhaltung 

und Neuanpflanzung einer standortgerechten 
Ufervegetation, sowie die Freihaltung der Ufer für den 
Wasserabfluss,

3. die Erhaltung der Schiffbarkeit von schiffbaren 
Gewässern mit Ausnahme der besonderen Zufahrten 
zu Häfen und Schiffsanlegestellen,

4. die Erhaltung und Förderung der ökologischen 
Funktionsfähigkeit des Gewässers insbesondere als 
Lebensraum von wild lebenden Tieren und Pflanzen,

5. die Erhaltung des Gewässers in einem Zustand, der 
hinsichtlich der Abführung oder Rückhaltung von 
Wasser, Geschiebe, Schwebstoffen und Eis den 
wasserwirtschaftlichen Bedürfnissen entspricht. … 

Quelle: Vortrag Herr Dr. Milch, MULE zum Tag der Gewässerunterhaltung in Sachsen-Anhalt am 30.08.2017 in Bülstringen
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Begriff der Gewässerunterhaltung – geschichtliche Entwicklung

Wassergesetz für das Land Sachsen-Anhalt (WG LSA) 2011:
§ 52

Umfang der Gewässerunterhaltung
(zu § 39 WHG)

(1) Abweichend von § 39 Abs. 1 des Wasserhaushaltsgesetzes umfasst die 
Unterhaltung eines Gewässers die Erhaltung eines ordnungsgemäßen Abflusses und 
an schiffbaren Gewässern die Erhaltung der Schiffbarkeit. Die Unterhaltung umfasst 
auch die Pflege und Entwicklung. Maßnahmen der Gewässerunterhaltung sind 
insbesondere:
1. die Reinigung, die Räumung, die Freihaltung und der Schutz des Gewässerbetts 
einschließlich seiner Ufer,
2. die Erhaltung und Anpflanzung standortgerechter Ufergehölze und die Erneuerung 
des Baumbestandes,
3. die Pflege von im Eigentum des Unterhaltungspflichtigen stehenden Flächen entlang 
der Ufer, soweit andernfalls eine sachgerechte Unterhaltung des Gewässers nicht 
gewährleistet ist,
4. die Unterhaltung und der Betrieb der Anlagen, die der Abführung des Wassers 
dienen; hierzu zählen auch Anlagen, die als Bestandteil des Gewässers dessen 
Ausbauzustand bestimmen und sichern.     ….
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Begriff der Gewässerunterhaltung – geschichtliche Entwicklung

Wassergesetz für das Land Sachsen-Anhalt (WG LSA) 2025 ????
§ 52

Umfang der Gewässerunterhaltung
(zu § 39 WHG)

*Erweiterung des Umfangs der öffentlich-rechtlichen Verpflichtung zur 
Gewässerunterhaltung um das Erfordernis der Rückhaltung von Wasser (durch 
Übernahme der bundesrechtlichen Vorgaben des § 39 WHG) = Kernreglung der 

Gesetzesnovelle

*Kein Genehmigungserfordernis für die Inbetriebnahme von Anlagen, die dem 
Wasserrückhalt dienen 

( zur Gewässerunterhaltung gehört auch die Unterhaltung und der Betrieb von 
Anlagen, die der Abführung des Wassers und dem Wasserrückhalt in der Fläche dienen 
und die als Bestandteil des Gewässers dessen Ausbauzustand bestimmen und sichern)
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Begriff der Gewässerunterhaltung – Erlass MLU vom 14.08.2011
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Klimawandel / Wasserwirtschaft
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Für die Wasserwirtschaft bedeutet der Klimawandel eine Verschärfung 
und Häufung bereits existierender und bekannter Phänomene und 
Probleme: Mehr Starkregen, längere Hitze- und Trockenperioden, 
vermehrte Hochwasserereignisse, neue Niederschlagsmuster, veränderte 
Grundwasserneubildung. Saisonal kann die Wasserverfügbarkeit 
zurückgehen bzw. durch Starkregenereignisse zu Hochwasser führen, was 
auch eine Erhöhung der Nähr- und Schadstoffkonzentrationen in 
Gewässern zur Folge haben kann. 

Durch die Intensivierung und Ausweitung der Bewässerung 
landwirtschaftlicher Flächen werden zudem Wasserressourcen genutzt, 
die ökologisch wichtig sind oder andernorts die Trinkwasserversorgung 
sicherstellen. 

Der Klimawandel wird diesen Konflikt in Zukunft noch weiter verschärfen. 



Klimawandel / Wasserwirtschaft
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Bisherige Bewirtschaftung des Wasserhaushaltes
….oft nach Sektoren getrennt
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Zukünftige Herausforderungen erfordern eine sektorübergreifende 
Betrachtung des Wasserhaushaltes



Wir kurzlebig ist die Zeit ? Wie können wir langfristig gezielt agieren anstatt nur zu reagieren ?

UHV:

Zu teuer.

Machen zu wenig.

Ahnung haben sie auch nicht.
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Wir kurzlebig ist die Zeit ? Wie können wir langfristig gezielt agieren anstatt nur zu reagieren ?
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Wir kurzlebig ist die Zeit ? Wie können wir langfristig gezielt agieren anstatt nur zu reagieren ?
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Wir kurzlebig ist die Zeit ? Wie können wir langfristig gezielt agieren anstatt nur zu reagieren ?
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Aktuelle Rechtsprechung  §§§§§

• Beschluss Landesverfassungsgericht
vom 28.08.2021 (LVG 15/20)

Begründung des LVerfG

• Normen rechtmäßig

• Heranziehung der Grundstückseigentümer stelle Umlage dar; diene der 

solidarischen Finanzierung eines Zweckes, zu dem die Umlagepflichtigen 

einen besonderen Bezug haben; Bezug sei Vorteil deshalb könne die Umlage 

ein Lastenausgleichsfunktion haben

• Grundstückeigentümer können herangezogen werden, weil ein 

rechtfertigender Grund in ihrer Verantwortlichkeit (nicht Pflicht) für den 

ordnungsgemäßen Abfluss des Niederschlagswassers von ihrem Grundstück 

vorliege; eigenes Interesse wird unterstellt; Faktor für den wirtschaftlichen 

Wert des Grundstückes
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Aktuelle Rechtsprechung  §§§§§

• Beschluss Landesverfassungsgericht
vom 28.08.2021 (LVG 15/20)

Begründung des LVerfG

• Entlastung von ihrer Verantwortung durch Übernahme der Unterhaltung; 

Verweis auf BVerwG, Urt. v. 11.07.2007 – 9 C 1/07 –, Rn. 33–35 („jedes 

Grundstück [...] schon allein infolge seiner Lage im Einzugsgebiet den Zulauf 

von Wasser verursacht und damit die Gewässerunterhaltung erschwert […] 

Als Nutznießer schulden die grundsteuerpflichtigen Eigentümer einen 

Solidarbeitrag zum Finanzierungssystem, das in Sachsen-Anhalt für die 

Kosten der Gewässerunterhaltung eingeführt worden ist.
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Aktuelle Rechtsprechung  §§§§§

• Beschluss Landesverfassungsgericht
vom 28.08.2021 (LVG 15/20)

Begründung des LVerfG

• § 40 Abs. 1 S. 3 WHG löse zudem Befugnis zur Kostenbeteiligung vom 

Vorteilsbegriff, in dem auch „sonstige Eigentümer von Grundstücken im 

Einzugsgebiet“ zu verpflichten sind

• Grundstücke, die nur in Bundeswasserstraßen entwässern sind nicht von dem 

Vorteil erfasst

• Auferlegung der Last ist eine Inhalts- und Schrankbestimmung des 

Grundeigentums und damit als Sozialbindung verfassungsgemäß; ist 

verhältnismäßig

• Äquivalenzprinzip durch Errechnung des Beitrages nach Fläche und 

Erschwernis Rechnung getragen

• Unterschiedliche Höhe des Beitrages je nach Wohnort, da Veranlagung durch 

einen bestimmten Verband, ist durch geohydrologische Gegebenheit 

gerechtfertigt
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Gewässerunterhaltung im Wandel der Zeit

- 1950’er Jahre: Wasserabfluss alleinig im 
Vordergrund

- ab 1960’er Jahren: zum Wasserabfluss kamen 
Erholungswert und Schutz der Gesundheit 
hinzu

- ab 1990’er Jahren: explizite Erwähnung der 
Belange des Naturhaushaltes 

- Durch die Umsetzung der 
Wasserrahmenrichtlinie in nationales Recht 
wurden in das Wasserhaushaltsgesetz erstmals 
die „Pflege und Entwicklung“ der Gewässer als 
Aufgabe der Gewässerunterhaltung eingeführt. 

Der Blick auf die Gewässerunterhaltung und die 
Ausgestaltung der Aufgabe hat sich verändert. 

Dezember 2024 Dirk Hendrich 42



Gewässerunterhaltung heute

 Spagat zwischen:

- naturschutzrechtlichen Anforderungen

- Gewässerpflege und Gewässerentwicklung 

- Sicherstellung des Wasserabflusses

(Landwirtschaftliche) Nutzungen am Gewässer, Anforderungen an die 
Gewässerunterhaltung aus Gründen der Siedlungsstruktur, Sicherung von 
Infrastrukturanlagen erfordern einen Abwägungsprozess gegenüber den 
artenschutzrechtlichen Belangen und Entwicklungszielen, der in Abhängigkeit der 
Witterungs- und damit einhergehenden Abflussbedingungen in den Gewässern für 
den Gewässerunterhaltungspflichtigen sehr schwierig aber unabdingbar 
durchzuführen ist. 
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Gewässerunterhaltung heute

Der Abfluss in den Fließgewässern ist abhängig von 
verschiedenen Faktoren:

- naturräumliche Randbedingungen 

- Ausbau- bzw. Entwicklungszustand

- Besiedlung, die Art und Intensität der Landnutzung 

- Querbauwerke, Brücken, Stauanlagen, Sohlschwellen, 
Durchlässe 

In Abhängigkeit von den jeweiligen Rahmenbedingungen 
sind in wiederkehrenden Abständen und in angepasster 
Intensität Maßnahmen zur Abflusssicherung 
durchzuführen. Diese Arbeiten führen regelmäßig zu einer -
in der Regel nur kurzfristigen - Störung der natürlichen 
Entwicklung und der Gewässerbiozönosen. 
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Gewässerunterhaltung in Sachsen-Anhalt

Wassergesetz für das Land Sachsen-Anhalt (WG LSA) 2011:

§ 54
Unterhaltung der Gewässer zweiter Ordnung

(zu § 40 Abs. 1 WHG)

(1) Die Unterhaltung der Gewässer zweiter Ordnung obliegt den in der Anlage 2
genannten Unterhaltungsverbänden, soweit sich nicht aus den §§ 58, 61 und 62 Abs. 1 
oder einer Entscheidung nach § 62 Abs. 2 etwas anderes ergibt. ……
(2) Verbandsgebiet ist das in der Anlage 2 festgelegte Niederschlagsgebiet, das in 
Kartenwerken des gewässerkundlichen Landesdienstes bezeichnet ist. …..
(3) Mitglieder dieser Verbände sind die Gemeinden im jeweiligen 
Niederschlagsgebiet, die nicht einer Verbandsgemeinde angehören, und die 
Verbandsgemeinden im jeweiligen Niederschlagsgebiet (Verbandsmitglieder). …
(4) Die Unterhaltungsverbände unterliegen der Rechtsaufsicht durch die zuständigen 
Wasserbehörden.
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Rechte und Pflichten der Verbandsmitglieder

Organisation im Verband – Mitgliedschaft 
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Aus : Rapsch/Pencereci/Brandt – Wasserverbandsrecht, 2. Auflage



Quelle: Rapsch/Pencereci/Brandt: Wasserverbandsrecht, 2.Auflage (2020), 
Verlag C.H. Beck OHG München, S.118 

Ihre Gemeinde ist seit der Verbandsgründung 1993 gesetzlich festgelegtes Mitglied im 
Verband.

In Sachsen-Anhalt gibt es in den UHV fast ausschließlich die kommunale Mitgliedschaft. 
Mit der Mitgliedschaft in einem Wasser- und Bodenverband (UHVs sind keine
Zweckverbände, sondern nach Wasserverbandsgesetz gegründete Wasser- und 
Bodenverbände) sind naturgemäß gewisse Rechte und Pflichten verbunden.

„Geprägt wird das Mitgliedschaftsverhältnis zunächst von dem Rechtsinstitut der 
Verbandstreue, aus dem sich wechselseitige Loyalitätspflichten ergeben. Hiernach sind 
sowohl der Verband als auch das Verbandsmitglied dazu verpflichtet, die 
Verbandsaufgabe zu fördern und Handlungen, die den Verband bzw. dessen 
Aufgabenerledigung behindern oder gar schädigen, zu unterlassen.  Im Zusammenhang 
mit den Mitgliedschaftsrechten ist weiter zu beachten, dass der Verband nicht nur dem 
Nutzen seiner Mitglieder, sondern eben auch einem öffentlichen Interesse dient; 

§ 1 Abs.2 WVG (Wasserverbandsgesetz).

Die Bindung an das öffentliche Interesse kann für den Einzelnen zur Folge haben, dass 
dieser seine individuellen Interessen zur Sicherstellung der dem öffentlichen Interesse 
dienenden Gesamtaufgabe unterzuordnen hat.“
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Gewässerunterhaltung in Sachsen-Anhalt

Wassergesetz für das Land Sachsen-Anhalt (WG LSA) 2011:
§ 55

Unterhaltungsverbände

(1) Die Unterhaltungsverbände sind Wasser- und Bodenverbände im Sinne des 
Wasserverbandsgesetzes; für sie gelten die Vorschriften des Wasserverbandsgesetzes, 
soweit nicht in diesem Gesetz etwas anderes bestimmt ist.
(2) Die Unterhaltungsverbände haben Eigentümer und Nutzer der zum Verbandsgebiet 
gehörenden Grundstücke in die Verbandsversammlung oder in den Verbandsausschuss 
zu berufen. Die Berufung soll nach der von den Interessenverbänden der Eigentümer 
und Nutzer zuvor eingeholten gemeinsamen Vorschlagsliste erfolgen. Das nähere 
Verfahren, die Zahl der Berufenen und deren Stimmanteil, der mindestens 45 v. H. der 
satzungsmäßigen Stimmen betragen muss, regelt die Satzung. Die Stimmausübung ist 
dahin gehend zu begrenzen, dass die anwesenden Berufenen zusammen weniger 
Stimmen auf sich vereinigen als die übrigen in den jeweiligen Verbandsversammlungen 
oder dem Verbandsausschuss anwesenden Stimmberechtigten. …
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• Zur Erfüllung der Aufgaben unabdingbar
• Insolvenzunfähig (Nachschusspflicht der Mitglieder)

• Öffentliche Aufgaben, öffentliche Lasten Verbandsmitgliedschaft

• Vorteilsmaßstab, 
• d. h. nach dem Vorteil, den das Verbandsmitglied hat, 

z. B. Einheitswerte bei Deichverbänden
• In Sachsen – Anhalt für Gewässerunterhaltung Maßstab der Umlage 

entsprechend §§55 ff WG LSA 

• Beitragsbescheid

Verbandsbeiträge: §§ 28 ff WVG
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Gewässerunterhaltung in Sachsen-Anhalt

Wassergesetz für das Land Sachsen-Anhalt (WG LSA) 2011:
§ 55

Unterhaltungsverbände

(3) Für die Verbandsbeiträge gelten die Vorschriften des Dritten Teils des 
Wasserverbandsgesetzes mit der Maßgabe, dass sich die Beiträge für die 
Gewässerunterhaltung nach
1. dem Verhältnis der Fläche, mit dem die Mitglieder am Verbandsgebiet beteiligt sind 
(Flächenbeitrag), und
2. dem Verhältnis der Einwohnerzahlen der Gemeinden, die nicht einer 
Verbandsgemeinde angehören, oder der Verbandsgemeinde im Verbandsgebiet gemäß 
§ 158 des Kommunalverfassungsgesetzes zur Gesamteinwohnerzahl als Maßstab für 
die Erschwerung der Gewässerunterhaltung durch versiegelte Flächen 
(Erschwernisbeitrag)
bestimmen. Der Anteil der Erschwernisbeiträge der Mitglieder beträgt unter Beachtung 
des Verhältnisses von Bodenfläche zu Siedlungs- und Verkehrsfläche im Verbandsgebiet 
mindestens 10 v. H. des Gesamtbeitrags; er ist in der Satzung festzulegen. ….
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Gewässerunterhaltung in Sachsen-Anhalt

Wassergesetz für das Land Sachsen-Anhalt (WG LSA) 2011:
§ 55

Unterhaltungsverbände

(4) Die Unterhaltungsverbände haben rechtzeitig vor Beginn des Haushaltsjahres ihren 
Mitgliedern eine nach Kostenarten gegliederte Beitragskalkulation vorzulegen. Kosten 
sind nur beitragsfähig, soweit sie ausschließlich der Gewässerunterhaltung dienen. Die 
Kosten, die der Unterhaltungsverband gemäß § 56a Abs. 1 an das Land zu zahlen hat, 
gehören zu den beitragsfähigen Kosten.
(5) Eine Erweiterung der Aufgaben und Umgestaltung der Verbände ist zulässig. Sie 
richten sich nach den Vorschriften des Wasserverbandsgesetzes. Eine Umgestaltung 
der Verbände in Bezug auf die in § 54 Abs. 1 bis 3 enthaltenen Festlegungen ist 
unzulässig.
(6) Die Unterhaltungsverbände haben zur Sicherung des Haushalts Rücklagen zu 
bilden. Überschüsse der Jahresrechnung sind den Rücklagen zuzuführen. Die Höhe der 
Rücklagen darf 50 v. H. der jährlichen Gesamteinnahmen nicht übersteigen. ….
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Gewässerunterhaltung in Sachsen-Anhalt

Wassergesetz für das Land Sachsen-Anhalt (WG LSA) 2011:
§ 55

Unterhaltungsverbände

(7) Die Unterhaltungsverbände haben für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres eine 
Jahresrechnung einschließlich einer Einschätzung der Geschäftsführung zur 
gegenwärtigen Situation und zur zukünftigen Entwicklung des Verbandes aufzustellen. 
Die Jahresrechnung wird von einer unabhängigen Prüfstelle geprüft, die aus dem 
örtlich zuständigen Rechnungsprüfungsamt oder einem Wirtschaftsprüfer oder einer 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft besteht. Die Bestellung der Prüfstelle erfolgt jährlich 
durch die Verbandsversammlung, soweit die Satzung kein anderes Verbandsorgan 
bestimmt. Eine erneute Bestellung derselben Prüfstelle ist zulässig, soll aber auf fünf 
Haushaltsjahre hintereinander begrenzt sein. Die Prüfung schließt die Haushalts- und 
Rechnungsführung, die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung, die Rechtmäßigkeit 
der Beitrags- und Mehrkostenermittlung, die Rechtmäßigkeit der Beitragserhebung 
und Mehrkostenrechnungslegung sowie die sachgerechte Aufgabenwahrnehmung ein. 
Die Kosten trägt der jeweilige Unterhaltungsverband.
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Gewässerunterhaltung in Sachsen-Anhalt

Wassergesetz für das Land Sachsen-Anhalt (WG LSA) 2011:
§ 56

Heranziehung zu den Beiträgen für einen Unterhaltungsverband

(1) Ist eine Gemeinde, die nicht einer Verbandsgemeinde angehört, oder eine Verbandsgemeinde 
Mitglied eines Unterhaltungsverbandes, kann sie, soweit sie sich nicht für eine andere Art der 
Finanzierung entscheidet, die Verbandsbeiträge für Grundstücke, die nicht im Eigentum der 
Gemeinde oder der Verbandsgemeinde stehen, einschließlich der Kosten, die der 
Unterhaltungsverband an das Land abzuführen hat, sowie die bei der Umlegung der 
Verbandsbeiträge entstehenden Verwaltungskosten vorrangig auf die Eigentümer, 
Erbbauberechtigten oder ersatzweise auf die Nutzer der im Gemeindegebiet oder im 
Verbandsgemeindegebiet gelegenen, zum Verbandsgebiet gehörenden Grundstücke umlegen. 
Dabei sind der Flächenbeitrag auf alle Grundstücke nach Satz 1 und der Erschwernisbeitrag 
zusätzlich auf die Grundstücke nach Satz 1, die nicht der Grundsteuer A unterliegen oder durch 
Satzung nach Satz 3 ausgenommen sind, zu ermitteln und zu verteilen; die Umlage erfolgt jeweils 
entsprechend § 55 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 nach dem Verhältnis der Fläche. Aufgrund einer Satzung der 
Gemeinde oder der Verbandsgemeinde dürfen solche Grundstücke von der Umlage des 
Erschwernisbeitrages ausgenommen werden, deren Flächen unwesentlich versiegelt sind, die für 
gemeinnützige oder mildtätige Zwecke genutzt werden und deren Nutzung und Finanzierung in 
keinem öffentlich-rechtlichen Zusammenhang stehen…..
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Gewässerunterhaltung in Sachsen-Anhalt

Wassergesetz für das Land Sachsen-Anhalt – NEU -ENTWURF 2024:
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Unterhaltungsverbände Sachsen Anhalt – Zuschüsse bis 2008
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Gewässerunterhaltung in Sachsen-Anhalt

Heranziehung zu den Beiträgen für einen Unterhaltungsverband

Zweistufiges System:

Ebene 1: Verband – Gemeinde
-Mitgliedschaft der Gemeinde im Verband (WVG) – Vorteilsprinzip
-Berechnung in €/ha und €/EW; Erschwerniswert mindestens 10% - richtet sich nach 
dem Versiegelungsgrad im Verbandsgebiet

Ebene 2: Gemeinde – Bürger
-Umlage der Verbandsbeiträge auf den Grundeigentümer
-Berechnung in €/ha und zusätzlich Erschwernisbeitrag auf alle Flächen, die nicht der 
Grundsteuer A unterliegen
-Verwaltungskosten für die Umlage können geltend gemacht werden
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Unterhaltungsverband Westliche Fuhne/Ziethe
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Unterhaltungsverband Westliche Fuhne/Ziethe

- Durchführung aller Unterhaltungsarbeiten in Eigenregie

- Vergabe von Aufträgen (Planung- und Bauleistungen) nur im Rahmen 
Umweltsofortprogramm (USP) und Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (EU-
WRRL)

- Strikte Trennung der Haushaltsbereiche Unterhaltung / USP / WRRL

- Durchführung von 5 Grabenschauen im Herbst

- Vorstand besteht aus 5 Mitgliedern und 4 Stellvertretern

- Ausschuss aus 7 ordentlichen Mitgliedern und 8 Berufenen

- Externe Verbandsprüfung erfolgte in den letzten Jahren durch Rückert – Enerwa
GmbH, jetzt Dornbach und Partner Wittenberg
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Umsetzung im Verband

• UHV stellt Unternehmen / Plan getrennt nach Aufgaben auf
• Organisation / Personalverteilung entsprechend Aufgabenlast und 

Zuordnung zu den einzelnen Aufgaben / Beitragsabteilungen 
• Umsetzung eigener Bauhof: Zuordnung zu den einzelnen Aufgaben / 

Beitragsabteilungen 
• Fremdvergabe: Zuordnung zu den einzelnen Aufgaben / 

Beitragsabteilungen
• Verbände sollten personaltechnisch und wirtschaftlich in die Lage 

versetzt werden, den seitens der Mitglieder vorgegebenen Aufgaben 
zu entsprechen

• Rücklagen in Relation zum Verbandscharakter 
• Ausreichende Rücklagen entsprechend Risikoabwägung (HW, …)
• Beachtung der aktuellen Rechtsprechungen, Stichwort Abschreibung
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Unterhaltungsverband Westliche Fuhne/Ziethe

- Januar / Februar: Schwerpunkt 
Holzungsarbeiten, 
Standraumregulierungen, 
Bestandspflege, überhängende 
Äste schneiden

- März - Mai: Grundräumungen, 
Böschungsinstandsetzungen, 
Sicherstellung Abflussprofil, 
Fahrspurgestaltung, 
Handunterhaltung Waldbereiche 
(NSG, FFH), Technikpflege 
(Hauptreparaturphase)  

- Juni / Mitte Juli: Erstkrautung, 
Ortslagenkrautung

- August - Dezember: Zweitkrautung 
(Hauptkrautung)

Dezember  2024 Dirk Hendrich 60



• UHV können als Wasser- und Bodenverbände weitere Aufgaben übernehmen 
(§2 WVG, §55 Abs. 5 WG LSA)

• Weder Gewässerunterhaltung noch Staubewirtschaftung richten sich nach 
Flurstücksgrenzen sondern nach Einzugsgebieten

• Verbandsgebiete der UHV entsprechen den Niederschlagseinzugsgebieten der 
Gewässer – jährlich festgelegt vom Gewässerkundlichen Landesdienst beim 
LHW

• Aufgaben sind zu trennen (Satzungs- und Haushaltsregelungen)
• Mitgliederverzeichnis entsprechend der Aufgaben zu führen
• Beitrag für einzelne Aufgaben nach Veranlagungsregeln bzw. Vorteilsprinzip 

Herausforderungen der Zukunft können nur gemeinsam mit den Mitgliedern 
(Beitragszahlern) und klaren gesetzliche Regelungen dem politischen Willen 
folgend bewältigt werden.               GEMEINWOHLINTERESSE

Zusammenfassung
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Räumzeiten und Schutzziele
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Abgrenzung Pflichtaufgaben ./. Freiwillige Maßnahmen 
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Freiwillige Maßnahmen der Verbände
• Maßnahmen zur Umsetzung der EU WRRL, ELER Mittel

• Hochwasserschadensbeseitigung 2013

• Ausbauverfügungen der Wasserbehörden mit Mitteln aus dem Landeshaushalt

• Maßnahmen nach dem Umweltsofortprogramm USP 2017 und folgende 
Programme ASF Artensofortförderung 2019 2020 2021

• Im UHV Westliche Fuhne/Ziethe konnten dafür in den letzten 10 Jahren knapp  2 
Mio Euro zusätzlich für wasserwirtschaftliche Maßnahmen erfolgreich 
umgesetzt werden; ohne dafür einen Cent an Beitragsmitteln einzusetzen.
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Unterhaltungsplanung

Gewässerunterhaltung findet in einem sich 
aufgrund verschiedenster Randbedingungen 
jährlich änderndem Umfeld statt. 

Unterhaltungsmaßnahmen nur sehr beschränkt im Vorfeld planbar, erstellte 
Unterhaltungspläne sind ständig zu prüfen und zu hinterfragen. 

Der „Umfang (der Gewässerunterhaltung), der zur Gewährleistung des 
ordnungsgemäßen Abflusses oder zum Erhalt der Gewässer notwendig ist“ darf sich 
nicht an Momentaufnahmen orientieren, sondern muss den eventuell zu 
erwartenden Ereignissen gerecht werden. 

Reduzierung der Gewässerunterhalt auf das Mindestmaß = Anpassung auf das 
erforderliche Maß? „SO VIEL WIE NÖTIG - SO WENIG WIE MÖGLICH“

Aber: Es geht nicht alles auf einmal  Gewässerunterhaltung lässt sich nicht (nur) 
nach Kalender planen und das Wetter richtet sich nicht nach dem Unterhaltungsplan. 

Dezember 2024 Dirk Hendrich 65



Unterhaltungsplanung

Die Auswirkungen des Klimawandels 
müssen für die in die Zukunft gerichtete 
Gewässerunterhaltung betrachtet 
werden. 

- Vorflut in den Wintermonaten zur Vermeidung von schädlichen Vernässungen

- in Sommermonaten Trockenfallen von Gewässern kleinerer Einzugsgebiete

- Zunahme von Extremereignissen (Sturm, Niederschlag) - auch für die 
Sommermonate ist ein ordnungsgemäßer Abfluss erforderlich 

- Wasserrückhalt in der Fläche kann nicht ausschließlich mit Mitteln der Unterhaltung 
erfolgen

- integriertes Wassermanagement unter Beachtung der verschiedensten 
Gesichtspunkte
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Gewässerunterhaltung / Klimawandel

• Auswirkungen der letzten 3,5 trockenen 
Jahre massiv spürbar:

• Geringe Quellspeisung der Gewässer.
• Monatelanges Trockenfallen kleinerer Gewässer.
• Extreme Niedrigwassersituation auch in 

größeren Gewässern.
• Deutliche Zunahme Erlensterben 

(Phytophthora - wahrscheinlich begünstigt durch 
Trockenstress)

• Sehr starker Pflanzenaufwuchs am und im 
Gewässer.

• Selbstreinigungsfunktion der Gewässer reduziert 
– Verschlammung, Sauerstoffzehrung, … 

• Dagegen: 
• Jahreswechsel 2010 / 2011: 

Vernässungsproblematik in LSA
• 2017: sehr hohe Niederschlagswerte (zumindest 

ab Juli) mit großem Schadenspotential
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Starkabflüsse im Sommer
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Schackstedt, Stadt ASL –Bernburg-Sandersleben, Gemeinde Arnstein und LK MSH



Gewässerunterhaltung ./. Biber / N2000 / Artenschutz  ???

• Wer liest 128 Steckbriefe? 
• Wer weiß, wo ein FFH Gebiet anfängt?
• Wer weiß, wo welche Arten und Lebensraumtypen zu beachten sind?
• Wer baut mehrfach am Tag an der Unterhaltungsmaschine die Mähwerke an und 

ab, um den speziellen Anforderungen der einzelnen Arten bzw. LRT gerecht zu 
werden?

Wir müssen den Unterhaltungsmitarbeitern (eigene 
Mitarbeiter und beauftragte Unternehmen) 
noch das Arbeiten ermöglichen.

Lösung: 
• Unterhaltungs(rahmen)plan (digitaler Unterstützung)
• Angepasste Unterhaltung
• Schulung der Mitarbeiter
• Schonender Einsatz der Geräte
• Schonende Geräte
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Technik 
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Technik 
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Technik 
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VERBAND A : 700km Gewässer auf 80.000 ha Fläche, eigener Bauhof

Finanzbedarf zur Aufgabenerfüllung: 1 Mio. Euro

VERBAND B : 700 km Gewässer auf 60.000 ha Fläche, eigener Bauhof

Finanzbedarf zur Aufgabenerfüllung: 1 Mio. Euro

VERBAND C : 700 km Gewässer auf 80.000 ha Fläche, ohne Bauhof 

– Vergabe der Leistungen im Rahmen der Ausschreibung

Finanzbedarf nach Ergebnis der Ausschreibung: Fremdleistungen 1,5 Mio Euro

Musterberechnung 3 verschiedene Verbände
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Vergleichbarkeit der Beiträge ?

Die Stadt Aschersleben erhält von allen 3 Verbänden einen

Beitragsbescheid und die Ratsmitglieder wundern sich, dass alle Verbände

unterschiedliche Flächenbeiträge haben….

Damit muss die städtische Umlagesatzung auch alle 3 Beiträge entsprechend der

Zugehörigkeit zum Niederschlagsgebiet/Einzugsgebiet UHV zuordnen.

FRAGE: Bei vergleichbarer Gewässerlänge hat welcher Verband den günstigsten 

Beitrag und warum ist das so ?

Musterberechnung 3 verschiedene Verbände
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VERBAND A : 700 km Gewässer auf 80.000 ha Fläche, eigener Bauhof

Finanzbedarf zur Aufgabenerfüllung: 1 Mio. Euro

1 Mio. Euro auf 80.000 ha = 12,50€/ha

Musterberechnung 3 verschiedene Verbände
(der Einfachheit halber ohne Erschwernisbeitrag/ Einwohneranteil)
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VERBAND B : 700 km Gewässer auf 60.000 ha Fläche, eigener Bauhof

Finanzbedarf zur Aufgabenerfüllung: 1 Mio. Euro

1 Mio. Euro auf 60.000 ha = 16,66 €/ha

Musterberechnung 3 verschiedene Verbände
(der Einfachheit halber ohne Erschwernisbeitrag/ Einwohneranteil)
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VERBAND C : 700 km Gewässer auf 80.000 ha Fläche, ohne Bauhof 

– Vergabe der Leistungen im Rahmen der Ausschreibung

Finanzbedarf nach Ergebnis der Ausschreibung: Fremdleistungen 1,5 Mio Euro

1,5 Mio. Euro auf 80.000 ha = 18,75 €/ha

Musterberechnung 3 verschiedene Verbände
(der Einfachheit halber ohne Erschwernisbeitrag/ Einwohneranteil)
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Beitrag Verband A 12,50 €/ha

Beitrag Verband B 16,66 €/ha

Beitrag Verband C 18,75 €/ha

Ergebnis: 
Alle 3 Verbände haben die gleiche Aufgabe, die gleiche Gewässerlänge aber eine unterschiedliche Struktur in

Fläche und Umsetzung/ Betriebshof vs. Vergabe.   

Verband A hat „Glück“, dass der Aufwand auf 80.000 ha umgelegt wird.

Verband B hat „Pech“, dass der gleiche Aufwand nur auf 60.000 ha umgelegt werden kann.

Verband C hat noch mehr „Pech“, da er aufgrund der Struktur ohne Bauhof Leistungen am Markt einkaufen 

muss und im Rahmen der Öffentlichen Ausschreibung Kosten von 1,5Mio. Euro umlegen muss, zwar auch auf 

80.000 ha aber mit viel höheren Kosten.

FAZIT: Beitragsvergleiche hinken und sind völlig fehl am Platze. Ein hoher Beitrag ist KEIN Versagen des 

Verbandes und ein niedriger Beitrag ist auch kein alleiniger Verdienst des Verbandes,  sondern hat zu tun mit 

den IST Bedingungen im jeweiligen Verband.        

Musterberechnung 3 verschiedene Verbände - Auswertung
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Fragen ?

Nehmen Sie uns als IHRE Verbände wahr, haben 
Sie Vertrauen in unsere Arbeit und unterstützen 
Sie uns im Interesse des Gemeinwohls und 
unserer Zukunft auf dem blauen Planeten.

Danke für Ihr Interesse.


